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Schwimmen im Naturbadesee, Beachvolleyball am Sandstrand, Mini- 
golfen, Lagerfeuer, ... Abwechslung gibt es genug in unserer Ferienan-
lage Eden umgeben von Wald und unberührter Natur! Wir nutzen na-
türlich auch die Möglichkeiten, welche uns die Prachover Felsen direkt 
vor unserer Türe bieten und machen einen Ausflug in die nahegelegene 
Kleinstadt Jicin. Und was gibt es besseres als eine Party in unserem 
Partyraum? Das kann nur noch der Ausflug in die „goldene Stadt“ Prag 
toppen!

Nach so viel Action kannst du dich in einer der gemütlichen Hütte aus
ruhen, die du mit 3 anderen TeilnehmerInnen teilst. Bei traditionellem 
böhmischem Essen sammelst du neue Kräfte für die nächsten Akti-
onen, die deine TeamerInnen für dich geplant haben. Auf nach Eden!
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• Fahrt im modernen Fernreisebus ab Stuttgart & Ulm
• Unterkunft in 4-Bett-hütten
• Vollverpflegung bei Mithilfe
• Freizeitleitung und pädagogische Betreuung
• Freizeitprogramm und Ausflüge 

Ort: Jinolice (Böhmen) - Tschechische Republik
Termin: 05.08. - 15.08.2010 (11 Tage)
Alter: 13 bis 15 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 30
Preis: € 310,– (Für Mitglieder € 300,–)
Veranstalter: 
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de
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Zwei Wochen lang mit vielen anderen Kindern Toben, Spielen und 
Spaß haben. Das „KIZL“ des Jugendwerks hat eine lange Tradition 
und es wird Einiges geboten:
Die Gruppen von je ca. 15 gleichaltrigen Kindern werden jeweils von 
zwei pädagogisch intensiv geschulten TeamerInnen betreut. In diesen 
Kleingruppen gestalten sie gemeinsam mit den Kindern ein altersspe-
zifisches Programm. Zusätzlich wird an mehreren Tagen ein gruppen-
übergreifendes Programm mit Highlights angeboten: Mottotage und 
Ausflüge z.B. zum Barfußpark, ins Freibad oder in den Angelpark.
Wir übernachten in geräumigen Zelten mit Holzboden. Unser Kü-
chenteam weiß, was Kinder mögen und sorgt für leckere Mahlzeiten 
und bei schlechtem Wetter stehen unser Freizeithaus und ein großes 
Zirkuszelt für Fun und Action zur Verfügung.

• Fahrt ab Stuttgart im Reisebus, mit Zugtransfer ab Ulm
• Unterbringung in 10-Personenzelten mit Holzboden
• Vollverpflegung bei Mithilfe
• Freizeitleitung und pädagogische Betreuung
• Freizeitprogramm und Ausflüge

Ort: Altensteig (schwarzwald) - Deutschland
Termin: 15.08. - 26.08.2010 (12 Tage)
Alter: 7 bis 10 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 50
Preis: € 295,– (Für Mitglieder € 285,–)
Veranstalter:  
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de
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Camp Eden (Böhmen) - Tschechische Republik KiZl - Kinderzeltlager (Altensteig)
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Bereits die Anreise ist das erste Highlight unserer Korfufreizeit. Wenn 
wir nach unserer „Mittelmeerkreuzfahrt“ in Kerkyra einlaufen, lassen 
wir die Hektik des Alltags am Fährhafen hinter uns und tauchen ein in 
die landestypisch entspannte Atmosphäre.
Unser Haus, in dem wir in 2- bis 3-Bett-Zimmern untergebracht sind, 
liegt an der Nordküste bei Karousades und ist nur 200m vom Strand 
entfernt. Der Strand und die Buchten in der Umgebung bieten fantas-
tische Möglichkeiten zum schnorcheln, Klippenspringen oder einfach 
zum in der Sonne bräunen.
Beim gemeinsamen kochen werden wir uns von der landestypischen 
Küche inspirieren lassen und leckere Gerichte zaubern. Und egal ob  
am Strand oder am Abend, unser Team sorgt mit actionreichen Events  
für Stimmung und Party.

• Fahrt ab Stuttgart und Ulm im modernen Fernreisebus
• Fährüberfahrt (Deckpassage) ab Venedig
• Übernachtung in 2- bis 3-Bett-Zimmern
• Vollverpflegung bei Mithilfe
• Freizeitprogramm, Ausflüge und pädagogische Betreuung

Ort: Karousades (Korfu) - Griechenland
Termin: 20.08. - 04.09.2010 (16 Tage)
Alter:  16 bis 19 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 25
Preis: € 615,– (Für Mitglieder € 605,–)
Veranstalter: 
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de

Super klares Wasser und malerische Buchten, vor allem für Wasserbe
geisterte ist die istrische Küste ein absolutes Paradies. Es gibt vielfäl- 
tige Möglichkeiten zum Baden, Schnorcheln, Kajaking etc. Spaß und 
Action sind hier garantiert! In der Nähe des kleinen Fischerortes Kle
novica sind wir in einem Haus mit 3- 4 Bettzimmer in direkter Strand-
nähe untergebracht. Unsere Teamer haben auch in diesem Sommer 
wieder jede Menge Spannendes mit euch geplant und werden keine 
Langeweile aufkommen lassen. Auch Ausflüge in die Umgebung, z.B. 
in die historische Stadt Senj mit ihrer malerischen Burgruine oder ei- 
ne Bootstour stehen nach Lust und Laune der Gruppe auf dem Pro-
gramm. Als besonderes Highlight geht’s zum Nationalpark „Plitvicer 
Seen“, dem Drehort von Winnetous „Schatz am Silbersee“, der mit sei- 
ner atemberaubenden Landschaft jede/n begeistern wird.
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• Fahrt im modernen Fernreisebus ab Stuttgart & Ulm
• Unterkunft in 3- bis 4-Bettzimmern
• Vollverpflegung bei Mithilfe
• Freizeitleitung und pädagogische Betreuung
• Freizeitprogramm und Ausflüge 

Ort: Klenovica (Kvarner Bucht) - Kroatien
Termin 2: 18.08. - 31.08.2010 (14 Tage) 
Alter: 16 bis 19 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 30
Preis € 496,- (Für Mitglieder € 486,-)
Veranstalter: 
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de

4

ZAGREB

SPLIT

ATHEN

LE
IS

TU
N

G
Ü

BE
RB

LI
CK

LE
IS

TU
N

G
Ü

BE
RB

LI
CK

Strandfreizeit (Korfu) - GriechenlandStrandfreizeit (Kvarner Bucht) - Kroatien 



• Fahrt im modernen Fernreisebus ab Stuttgart & Ulm
• Unterkunft in komfortablen 8-Personenzelten
• Vollverpflegung
• Pädagogische Betreuung und Freizeitleitung
• Freizeitprogramm, Ausflüge und Hansa-Park

Ort: Grömitz (Ostsee) - Deutschland
Termin 2: 24.08. - 04.09.2010 (12 Tage)
Alter: 13 bis 15 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 25
Preis: € 399,–  (Für Mitglieder € 389,–)
Veranstalter: 
AWO Kreisverband Ulm e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de

Spaß und Action gibt es am „Lensterstrand“ bei Grömitz in der Nähe  
von Lübeck. Hier liegt nämlich unser Zeltlager mit bewachtem Strand-
abschnitt, wo du baden, Beachvolleyball spielen oder einfach am Sand- 
strand relaxen kannst. Wenn du genug vom Wasser hast, kannst du  
dich auf dem platzeigenen Streetballfeld austoben. Und wenn dir das 
noch nicht reicht, auf geht’s in den Hansapark! (im Preis inbegriffen)
Unsere pädagogisch geschulten BetreuerInnen haben ein attraktives 
Programm für dich vorbereitet. Bei Ausflügen, Lagerdisko und einfach 
viel Action werden wir gemeinsam Spaß haben und keine Langeweile 
aufkommen lassen, las dich überraschen!
Untergebracht sind wir in komfortablen Zelten mit festem Boden und 
Betten, verpflegt werden wir von der zeltplatzeigenen Küche.
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• Fahrt ab Ulm und Stuttgart im modernen Reisebus
• Unterkunft in Mehrbettzimmern
• Vollverpflegung bei Mithilfe
• Pädagogische Betreuung
• Freizeitprogramm und Ausflüge

Ort: Altensteig (schwarzwald) - Deutschland
Termin: 29.10. (Nachmittag) - 05.11.2010 (8 Tage)
Alter: 7 bis 10 Jahre
Mindestteilnehmerzahl: 25
Preis: € 249,– (Für Mitglieder € 239,–)
Veranstalter: 
AWO Kreisverband Ulm e.V.
Anmeldung: 
AWO Kreisverband Ulm e.V. |  www.awo-freizeiten.de
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In den Herbstferien wollen wir acht Tage gemeinsam mit vielen Kin- 
dern Toben, Spielen, Basteln und vor allem viel Spaß miteinander 
haben. In kleinen Gruppen werden gleichaltrige Kinder jeweils von 
zwei pädagogisch intensiv geschulten TeamerInnen betreut. In die- 
sen Kleingruppen gestalten sie gemeinsam mit den Kindern ein 
buntes Programm. Zusätzlich wird an einzelnen Tagen ein gruppen-
übergreifendes Highlight angeboten, wie Motto-Tag, Nachtwande-
rung oder Ausflug. Wir wohnen im Freizeithaus des Jugendwerks 
am Rande des kleinen mittelalterlichen Städtchens Altensteig im 
Nordschwarzwald. Nach einem langen und abwechslungsreichen 
Tag gibt es eine Gute-Nacht-Geschichte und manchmal auch eine 
Kissenschlacht. Wetten, dass unser Team auch dich mit deinem 
Lieblingsessen verwöhnen wird?
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Camp Lenste (Grömitz) - Ostsee Altensteig Herbstfreizeit
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Zuschüsse
Für Familien mit geringem Einkommen gibt es verschiedene Zu-
schussmöglichkeiten, Antragsformulare senden wir gerne zu.  

Landesjugendplan

Für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren gibt es einen Zuschuss von 
5,10 Euro/Tag, wenn  das monatliche Gesamtbruttoeinkommen* des 
Haushalts folgende Grenzen (ohne Kindergeld) nicht überschreiten 
(Arbeitslosengeld II Empfänger erhalten diesen Zuschuss immer):

Personen im Haushalt 	 Lebensgemeinschaft	 Alleinerziehend
(Kinder & Erwachsene)

2	 	 –	 1.557,-
3	 	 2.195,-	 1.860,-
4	 	 2.498,-	 2.163,-
5	 	 2.801,-	 2.465,-
6	 	 3.103,-	 2.768,-

*Setzt sich zusammen aus Löhnen und Gehältern, Endgeldersatz-
leistungen, Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, aus Kapital-
vermögen sowie aus Vermietung und Verpachtung

Beamte

1.466,-
1.750,-
2.034,-
2.318,-
2.602,-

Landkreise

Teilweise gibt es Zuschüsse der Landkreise, für weitere Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Jugendamt.

Beamte

–
2.065,-
2.349,-
2.633,-
2.917,-

Reise- und Teilnahmebedingungen
1. Anmeldung und Vertragsabschluss 
Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Jungen 
in den angegebenen Altersgruppen. Bei Minder-
jährigen ist die Anmeldung von dem oder den 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Men- 
schen mit körperlichen oder seelischen Behinde-
rungen können nur nach Absprache und schrift-
licher Bestätigung durch den Veranstalter 
teilnehmen. Der Teilnahmevertrag ist zustande 
gekommen, wenn die Anmeldung vom AWO Kreis-
verband Ulm e.V. schriftlich bestätigt worden ist.

2. Zahlungsbedingungen
Nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, die als 
Rechnung gilt, und des Sicherungsscheins, ist 
binnen 14 Tage eine Anzahlung von 20% des Reise-
preises zu leisten. Der Restbetrag ist bei Aushän-
digung der kompletten Reiseunterlagen nach 
Rechnungsstellung, spätestens aber 4 Wochen 
vor Reisebeginn fällig.

3. Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt 
sich aus der Leistungsbeschreibung des KVs sowie 
aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. Nebenabreden, die den Umfang 
der vertraglichen Leistungen verändern, bedür-
fen einer ausdrücklichen schriftlichen Bestäti-
gung des KVs.

4. Leistungsänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Rei-
seleistungen von einem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und die vom KV nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen den Gesamt-
zuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträch-
tigen. Evtl. Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Der KV ist verpflichtet, 
den Kunden über Leistungsänderungen oder Ab-
weichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Gegebenenfalls wird es dem Reiseteilnehmer/der 
Reiseteilnehmerin eine kostenlose Umbuchung 
oder einen kostenlosen Reiserücktritt anbieten.
Der KV ist berechtigt, unter bestimmten, in den 
Leistungsbeschreibungen im einzelnen anzuge-
benden Voraussetzungen nachträglich eine Ände-
rung des Zustiegs-/Abfahrtsortes vorzunehmen.

5. Mindestteilnahmezahl
Der KV kann vom Reisevertrag bis 4 Wochen vor 
Reisebeginn zurückzutreten, wenn die Mindest-
teilnahmezahl nicht erreicht wird. Die Min-
destteilnahmezahl ist in der jeweiligen Freizeit-
ausschreibung (siehe Katalog) angegeben. Eine 
entsprechende Mitteilung muss dem/der Teilneh-
mer/in bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn 
zugegangen sein. Der bereits gezahlte Reisepreis 
wird im vollen Umfang erstattet. Der KV ist be-
müht ein Ersatzangebot zu stellen.

6. Rücktritt, Umbuchung
Ein Rücktritt von einer Freizeit, d.h. Reise, soll zur 
Beweissicherung schriftlich erfolgen. Massgeb-
lich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung beim KV.
Tritt ein Reiseteilnehmer/ eine Reiseteilnehmerin 
vom Reisevertrag zurück oder aber tritt er/sie, 
ohne vom Reisevertrag zurückzutreten, die Frei-
zeit nicht an, kann der KV eine angemessene Ent-
schädigung für die getroffene Reisevorbereitung 
und für seine Aufwendungen verlangen:
bis 60 Tage vor Reisebeginn:	 20% des Reisepreises
59 bis 30 Tage vor Reisebeginn:	30% des Reisepreises
29 bis 15 Tage vor Reisebeginn:	40% des Reisepreises
14 bis 8 Tage vor Reisebeginn:	 60% des Reisepreises
7 Tage bis 1 Tag vor Reisebeginn:80% des Reisepreises
am Abreisetag oder später:	 90% des Reisepreises
Die Berechnung der Pauschalsätze berücksich-
tigt die gewöhnlich ersparten Aufwendungen 
und die gewöhnlich anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen. Dem Teilnehmer bleibt es 

freigestellt nachzuweisen, dass der Aufwand 
des KVs geringer ausfällt als die angegebenen 
Pauschalsätze.
Tritt der Reiseteilnehmer/die Reiseteilnehmerin 
ohne vorherige Rücktrittserklärung die Reise 
nicht an, so gilt dies als am Abreisetag erklärter 
Rücktritt vom Vertrag. Nichtzahlung des Teil-
nahmebeitrages, d.h. des Reisepreises, stellt in kei-
nem Fall eine Rücktrittserklärung dar.
Lässt sich der Reiseteilnehmer /die Reiseteilneh-
merin mit Zustimmung des KVs durch eine ge-
eignete Person vertreten oder nimmt er/sie mit 
Zustimmung des KVs an einer anderen Freizeit 
teil, so werden lediglich Verwaltungskosten in 
Höhe von € 30,– sowie der Differenzbetrag der 
Reise erhoben. Der KV empfiehlt den Abschluss ei-
ner Reise-Rücktrittskosten-Versicherung. Der KV 
kann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn:

a.) der Vertragspartner (TeilnehmerIn bzw. de-
ren/dessen Erziehungsberechtigte/r) seiner Zah-
lungspflicht nicht nachkommt oder die verein-
barten Vertragsbedingungen nicht einhält.
b.) die Durchführung der Reise infolge bei Ver-
tragsabschluss nicht vorhersehbarer ausserge-
wöhnlicher Umstände (Krieg, Streik, Unruhen, be-
hördliche Anordnungen, Naturkatastrophen etc.) 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird.
c.) die Mindestteilnahmezahl (siehe jeweilige 
Freizeitausschreibung) nicht erreicht wird. Eine 
entsprechende Mitteilung muss dem/der Teilneh-
mer/in bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn 
zugegangen sein. Der KV ist bemüht ein Ersatzan-
gebot zu stellen.

7. Ersatzperson
Bis vor Reisebeginn kann sich ein Reiseteilneh-
mer/ eine Reiseteilnehmerin bei der Durchfüh-
rung der Fahrt durch eine dritte Person ersetzen 
lassen. Der KV kann dem Wechsel in der Person 
widersprechen, wenn durch deren Teilnahme 
Mehrkosten entstehen und wenn der Dritte den 
besonderen Erfordernissen in Bezug auf die Rei-
se nicht genügt oder inländische bzw. auslän-
dische gesetzliche Vorschriften einer Teilnahme 
entgegenstehen. Hierfür werden, wie bei der Um-
buchung  € 30,–  in Rechnung gestellt.

8. Aufhebung des Vertrages wegen ausserge-
wöhnlicher Umstände:
Wird eine Fahrt infolge bei Vertragsabschluss 
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kön-
nen sowohl der KV als auch der Reiseteilnehmer/
die Reiseteilnehmerin den Vertrag kündigen.
Wird der Vertrag gekündigt, so kann der KV für 
die bereits erbrachten oder zur Beendigung der 
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Wei-
terhin ist der KV verpflichtet, die notwendigen 
Massnahmen zu treffen, insbesondere, falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Rei-
seteilnehmer/die Reiseteilnehmerin zurückzube-
fördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung sind von den Parteien je zur Hälfte tragen. 
Im übrigen fallen die Mehrkosten dem Reiseteil-
nehmer/ der Reiseteilnehmerin zur Last.

9. Haftung
Der KV haftet für die gewissenhafte Reisevorbe-
reitung, die sorgfältige Auswahl und Überwa-
chung der Leistungsträger, die Richtigkeit der 
Leistungsbeschreibung und ordnungsgemässe 
Erbringung der vertraglich vereinbarten Reise-
leistung.

10. Beschränkung der Haftung
10.1. Die vertragliche Haftung des KVs für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt;

A. soweit ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder… (Fortsetzung siehe nä. Seite)

9

Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. bietet weitere Freizeiten 
im In- uns Ausland mit Abfahrt ab Stuttgart an.

Wenn Sie daran Interesse haben können Sie gerne ein  
Prospekt anfordern. 

Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
Olgastr. 71  •  70182 Stuttgart

Tel. 0711 – 52 28 41  •  Fax 0711 – 52 28 39 
Jugendwerk@web.de  •  www.jugendwerk 24.de

Weitere Freizeitangebote



B. soweit der KV für einen dem Reisenden entste-
henden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
Für alle gegen den Veranstalter gerichteten 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Han
dlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sach-
schäden bis € 4.100,–; übersteigt der dreifache 
Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sach-
schaden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gel-
ten jeweils je Reisenden und Reise.

10.2. Der KV haftet nicht für Leistungsstörungen 
im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen usw.) und die in der Reiseausschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet 
werden.
Ein Schadensersatzanspruch gegen der KV ist in-
soweit beschränkt oder ausgeschlossen als auf-
grund internationaler Übereinkommen oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, 
die auf die von einem Leistungsträger zu erbrin-
genden Leistungen anzuwenden sind, ein An-
spruch auf Schadensersatz gegen den Leistungs-
träger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden 
kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen ist.

10.3. Kommt dem KV die Stellung eines vertrag-
lichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die 
Haftung nach den Bestimmungen des Luftver-
kehrsgesetzes in Verbindung mit den Interna-
tionalen Abkommen von Warschau, den Haag, 
Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung 
(nur für Flüge nach USA und Kanada). Diese Ab-
kommen beschränken in der Regel die Haftung 
des Luftfrachtführers für Tod oder Körperver-
letzung sowie für Verluste und Beschädigungen 
von Gepäck. Sofern der KV in anderen Fällen 
Leistungsträger ist, haftet er nach den für die-
se geltenden Bestimmungen. Kommt der KV bei 
Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen 
Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach 
den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und 
des Binnenschifffahrtsgesetzes.

11. Haftungsausschluss
Keine Haftung besteht bei Einbruch oder Diebstahl. 
Wir empfehlen daher den Abschluss einer Reisege-
päck- und Reiseunfallversicherung. Der Teilneh-
mer haftet für jeden Schaden, der durch die von 
ihm mitgeführten Sachen verursacht wird.

12. Gepäckbeförderung
Gepäck wird im normalen Umfang befördert, dies 
bedeutet pro Person einen Koffer und ein Hand-
gepäckstück, im Winter zusätzlich ein Paar Ski/
ein Snowboard sowie ein Paar Skischuhe. Abwei-
chungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Veranstalters. Gepäck und son-
stige mitgenommene Sachen sind vom Reiseteil-
nehmer/ der Reiseteilnehmerin beim Umsteigen 
von einem Transportmittel in ein anderes selbst 
zu beaufsichtigen.

13. Ansprüche aus dem Reisevertrag
Ansprüche wegen nicht vertragsgemässiger Er-
bringung der Reise hat der Reisende innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener Be-
endigung der Reise gegenüber dem KV geltend zu 
machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende 
Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist.
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 
f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. Schweben zwischen dem Rei-
senden und dem KV über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 

Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der 
KV die Fortsetzung der Verhandlung verweigert. 
Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.

14. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
vorschriften
Visakosten sind grundsätzlich nicht im Reise-
preis inbegriffen. Mit der Buchungsbestätigung 
teilt der KV die zum Buchungszeitpunkt gel-
tenden Bestimmungen zu Pass-, Visa-, Zoll-, De-
visen- und Gesundheitsvorschriften, soweit sie 
dem KV bekannt sind oder bekannt sein müssten, 
mit. Der KV gibt Änderungen der genannten Be-
stimmungen bis zum Abreisetag schriftlich nach 
Kenntnisnahme bekannt. Für die Einhaltung 
dieser Vorschriften ist der Reiseteilnehmer/ die 
Reiseteilnehmerin selbst verantwortlich. Der KV 
übernimmt keine Haftung für die Nachteile, die 
sich aus der Nichtbeachtung obiger Vorschriften 
ergeben.

15. Mitwirkungspflicht der ReiseteilnehmerInnen
Der KV ist bemüht die Reise zur Zufriedenheit al-
ler Teilnehmer vertragsgerecht durchzuführen. 
Die Reiseteilnehmer/ Reiseteilnehmerinnen sind 
verpflichtet bei evtl. auftretenden Leistungsstö-
rungen zu einer Behebung der Störung beizutra-
gen und evtl. Schaden gering zu halten.
Die Reiseteilnehmer/ Reiseteilnehmerinnen sind 
insbesondere verpflichtet Beanstandungen, un-
verzüglich der örtlichen Reisebegleitung zur 
Kenntnis zu bringen. Diese hat in angemessener 
Zeit für Abhilfe zu sorgen, sofern das möglich 
ist. Unterlässt es der Reiseteilnehmer/die Reise-
teilnehmerin schuldhaft einen Mangel anzuzei-
gen, so tritt unter Umständen ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein.

6. Ausschluss
Der KV erwartet, dass der TN sich in die Grup-
pengemeinschaft einfügt und den Weisungen der 
Betreuer und Betreuerinnen Folge leistet und die 
Sitten und Gebräuche des Gastlandes respektiert.

Wenn sich ein/e Teilnehmer/in trotz Abmahnung 
durch den KV oder seine Beauftragten nicht als 
gemeinschaftsfähig erweist, nachhaltig stört, 
das Miteinander in der Gruppe unzumutbar be-
einträchtigt, die Gruppengemeinschaft gefährdet, 
oder gegen die Gesetze und Sitten und Gebräuche 
des Gastlandes grob verstösst, gibt der Reiseteil-
nehmer/ die Reiseteilnehmerin dem KV die Mög-
lichkeit, ihn/sie nach Abmahnung ohne Erstattung 
des Reisepreises von der weiteren Reise auszu-
schliessen und den Reiseteilnehmer/ die Reiseteil-
nehmerin nach Hause zu schicken. Entstehende 
Kosten gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers/der 
Reiseteilnehmerin bzw. der Erziehungsberechtig-
ten. Bei Minderjährigen gehören dazu auch die 
Kosten für eine Begleitperson, einschliesslich der 
Kosten für den Rücktransport der Begleitperson 
zum Ferienort. Ein Anspruch auf Erstattung des 
Reisepreises besteht in diesem Fall nicht. Zu groben 
Verstössen gehören auch Verstösse gegen das Ju-
gendschutzgesetz betreffs Alkohol- und Nikotin-
missbrauchs und der Besitz oder der Konsum von 
illegalen Drogen jeglicher Art.

17. Allgemeines
a.) Die Berichtigung von Irrtümern sowie von 
Druck- und Rechenfehlern bleibt dem KV vorbe-
halten.
b.) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
des Reisevertrages oder der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen hat nicht die Unwirksam-
keit des ganzen Vertrages zur Folge.	              

 Stand: 13.11.03
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Reise- und Teilnahmebedingungen

Ich beantrage eine Einzelmitgliedschaft

Ich beantrage eine Familienmitgliedschaft

datum/unterschrift teilnehmer/in oder erziehungsberechtigter bei minderjährigen

Bitte an die AWO Geschäftsstelle, Schillerstr. 28/3, 89077 Ulm schicken.

Freizeit/Termin:

TeilnehmerIn:  	NAME 		 VORNAME    

	 NAME 		 VORNAME    

Strasse:

Plz/Ort: 

Telefon:                                              	 Geburtstag:

E-mail:

Anmeldung

Erziehungs
berechtigter: 

Senden Sie mir Zuschussanträge für Familien mit geringem Einkommen zu.

Ich bin Mitglied im AWO Kreisverband Ulm e.V.

Sie können Ihr Kind auch online unter www.awo-freizeiten.de anmelden.

Mit der Unterschrift bestätige ich die Anmeldung und erkenne die im 
Prospekt abgedruckten Reise- und Teilnahmebedingungen an.

datum/unterschrift (Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Ja, ich unterstütze den AWO Kreisverband Ulm e.V..
Für eine Einzelperson ist die Mitgliedschaft ab 2,50 €  monatlich und 
für Familien ab 4,00 € monatlich möglich.

Sie erhalten mit der Anmeldebestätigung den Antrag auf Mit-
gliedschaft zugesandt.

Geschlecht:           weiblich             männlich

Mitgliedsantrag



Was so abgeht… 

Wir haben ein abwechslungsreiches Angebot an Freizeiten im In- 
und Ausland für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Ob 
Zeltlager, Abenteuer oder am Strand relaxen, bei uns ist für jeden 
das Richtige dabei!
Neben viel Action ist uns der Spaß in der Gruppe wichtig. Damit  
wir unseren Aufenthalt als Gruppe ungestört genießen können, ha- 
ben wir jugendgerecht Unterkünfte gewählt, in denen man auch  
mal Party machen kann. Unsere Reiseziele und die Freizeiten wer- 
den von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen geplant, dabei  
berücksichtigen wir die Anregungen früherer TeilnehmerInnen. 
Unsere Freizeitteams werden intensiv geschult und gezielt auf ihre 
Freizeit vorbereitet. Sie kümmern sich um ein abwechslungs- 
reiches Programm und eine altersgemäße Betreuung.
Neben den üblichen Reiseleistungen sind in unseren Preisen viele Ex- 
tras wie Ausflüge, Partys, das Material fürs Programm etc. sowie die 
Verpflegung in gewohnter Jugendwerksqualität enthalten. Da es bei un- 
seren Freizeiten keine versteckten Kosten gibt, kosten unsere Frei-
zeiten keinen Cent mehr als angegeben.
Für Haushalte mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit  
einen Zuschuss zu beantragen, unsere Geschäftsstelle berät sie ger-
ne dabei. Weitere Programme senden wir bei Bedarf kostenlos zu. 

Action, 
Fun und 
Meer! 

AWO Kreisverband Ulm e.V.
Heidi Lesiow

Schillerstr. 28/3
89077 Ulm

Tel.: 0731 - 96 79 82 - 20
E-Mail: heidi.lesiow@awo-ulm.de SO
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